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Beispiel eines Händewaschplatzes (Hinweis: Auswahl zufällig; auch vergleichbare Desinfektionsmittelspender 

und Einhebelarmaturen sind geeignet).  

4.2.4  Um Beschäftigte vor Verletzungen bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen 
medizinischen Instrumenten zu schützen, sind diese Instrumente unter Maßgabe der 
folgenden Ziffern 1 bis 7 - soweit technisch möglich - durch geeignete sichere 
Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr von Stich- und 
Schnittverletzungen besteht.   

1. Sichere Arbeitsgeräte sind bei folgenden Tätigkeiten bzw. in folgenden Bereichen mit höherer 
Infektionsgefährdung oder Unfallgefahr einzusetzen: 
 

− Behandlung und Versorgung von Patienten, die nachgewiesenermaßen durch  
Erreger der Risikogruppe 3 (einschließlich 3**) oder höher infiziert sind  
− Behandlung fremdgefährdender Patienten   
− Tätigkeiten im Rettungsdienst und in der Notfallaufnahme   
− Tätigkeiten in Gefängniskrankenhäusern 

 
2. Grundsätzlich sind sichere Arbeitsgeräte ergänzend zu Nr.1 bei Tätigkeiten einzusetzen, 

bei denen Körperflüssigkeiten in infektionsrelevanter Menge übertragen werden können. 
Zu diesen Tätigkeiten gehören insbesondere − Blutentnahmen − sonstige Punktionen zur 
Entnahme von Körperflüssigkeiten 
 

3. Abweichend von Nr. 2 dürfen herkömmliche Arbeitsgeräte weiter eingesetzt werden, wenn 
nach der Gefährdungsbeurteilung unter Beteiligung des Betriebsarztes ermittelt wird, dass 
das Infektionsrisiko vernachlässigt werden kann. Ein vernachlässigbares Infektionsrisiko 
besteht z. B., wenn der Infektionsstatus des Patienten bekannt und insbesondere für HIV und 
HBV und HCV negativ ist. Das Ergebnis dieses Teils der Gefährdungsbeurteilung ist 
gesondert zu dokumentieren.  
 

4. Die Auswahl der sicheren Arbeitsgeräte hat anwendungsbezogen zu erfolgen, auch unter 
dem Gesichtspunkt der Handhabbarkeit und Akzeptanz durch die  

 
Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe - ABAS -www.baua.de  

 


